
Frauenhaus 
und Beratungsstelle
Zürcher Oberland 

Frauenhaus und Beratungsstelle 
Zürcher Oberland
Postfach 156
8613 Uster

Telefon:  01 / 994 40 94
9-12 Uhr, Montag bis Freitag

info@frauenhaus-zo.ch
www.frauenhaus-zo.ch

PC-Konto:   84-10809-8
Jahresbericht 2003



Wir sind stolz. Stolz auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr im
Frauenhaus Zürcher Oberland. Stolz darauf, dass wir finanziell
sicherer dastehen, als zu Beginn des Jahres 2003. Bekanntlich
heisst das nicht, dass wir uns ausruhen können, aber es heisst,
dass wir eine steigende Akzeptanz und Wertschätzung finden in
unserer Region. Das zeigte sich nicht nur an der Präsenz in 
diversen lokalen Medien, es kam auch beim jährlichen Apéro
zum Ausdruck. Rund 70 Personen, Private oder aus Institutionen,
interessierten sich für die Thematik «Psychiatrisierung von
Frauen im Kontext von häuslicher Gewalt». Frau Dr. Heidi Witzig
stellte den historischen Kontext dar, die Stellenleiterinnen des
Frauenhauses und der Beratungsstelle ihre täglichen Erfahrung
sowie aktuelle Tendenzen. Mit dabei waren auch Organisatoren
des Open Air Gossau ZH, die uns ihren Gewinn spendeten. Jun-
ge Männer, die hinschauen. Wir freuen uns. Wir sind stolz auf die
vielen Spenderinnen und Spender, auf die vielen Menschen, die
sich ernsthaft, nachhaltig und glaubwürdig für Frauen in Not ein-
setzen. Wir freuen uns über die vergrösserten Aktivitäten in den
Gemeinden und Bezirken. Es ist zwar Knochenarbeit, aber es
wird immer klarer: Frauenhäuser und Beratungsstellen gehören
zur Grundversorgung unserer Gesellschaft. Es wird immer
schwieriger, sich dieser Tatsache zu entziehen. Wir möchten des-
halb einmal mehr an die Kooperationsbereitschaft appellieren, an

die Empathie für diese Frauen und Kinder, für die ein Frauenhaus
lebensrettend ist. Wir möchten daran appellieren, dass diese
Frauen stolz sein wollen. Stolz, sich und ihren Nächsten Sicher-
heit, Lebensfreude und Entwicklungsmöglichkeit bieten können. 

Wir möchten, dass Sie mit uns weiterhin feiern.
Herzlich grüsst
Regula Langemann

Präsidentin Verein Frowen Power
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«Anfangs war er nicht körperlich gewalttätig, 

er wurde es erst zum Schluss, ein Jahr vor der

Trennung, nach 13 Jahren Ehe. Vorher, ja, da 

gab es einmal eine Ohrfeige, weil ich nicht phh... 

ich weiss nicht mehr weshalb. Es war in den 

Ferien, als ich meine erste richtige Ohrfeige 

erhielt. Solange ich gehorchte, ging alles gut,

doch wenn ich nicht mehr gehorchte, ging es

nicht mehr. Er sagte sich: Sie gehorcht nicht

mehr, sie macht ihren eigenen Weg. Und das

konnte er nicht ertragen (...)»

«(...) Er hat eine Jeansjacke genommen 

und mir über den Kopf gezogen und an 

den Ärmeln zugezogen. Da habe ich mir 

gesagt: Jetzt ist es vorbei, es ist vorbei, 

du wirst sterben. Ich hab mich völlig 

entspannt. Ich habe mir einfach gesagt: 

Es ist aus, ich kann nichts mehr tun. 

Und ich glaube... da hat es bei ihm ‚Klick’ 

gemacht, er hat losgelassen. Dann hat er 

sich etwas beruhigt, nicht was die Schläge 

anbelangt, da war er noch immer gleich 

aufgeregt (...)». 

Zwei Zitate aus Erfahrungsberichten aus:
«Beziehung mit Schlagseite»
Hrsg. Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftrag-
ten, eFeF Verlag, Bern Mai 1997



Der Verein Frowen Power, gegründet 1996 in Wald, ist die Träge-
rinnenschaft der beiden niederschwelligen Angebote Frauen-
haus und Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen und Kinder.
Sie ist im Zürcher Oberland, die einzige Anlaufstelle zu diesem
Thema. Da der Verein nicht fixe Geldbeträge bekommt, muss 
jedes Jahr wieder um Geld «gekämpft» werden. Dank namhaf-
ten Spenden konnte die Finanzierung des Frauenhauses und der
Beratungsstelle ein Jahr mehr sichergestellt werden. Allen
UnterstützerInnen unserer Arbeit gilt ein grosses Dankeschön! 

Die Vereinsfrauen-Versammlung hat am 9. April 2003 statt-
gefunden. Die Statuten wurden geändert und der Mitgliederbei-
trag für Frauen auf CHF 80.– und für Frauengruppen auf 200.–
festgesetzt. Zwei neue Vorstandsfrauen Annemarie Fankhauser
und Romy Yagoubi wurden gewählt und die Vorstandsfrau Julia
Gürr verabschiedet. Der Vorstand dankte Julia für die geleistete
Arbeit. Aus dem Team verabschiedet hat sich Ende Jahr Susanne
Steim, die an einem Tag pro Woche für den Haushalt im Frauen-
haus zuständig war. Auch ihr dankte der Vorstand sehr herzlich.
Im 2003 fanden 6 Vorstandssitzungen statt. An der Sitzung vom
3.12. wurde eine Mini-Retraite angeschlossen. Ziel war es, 
herauszufinden, wie sich die einzelnen Vorstandsfrauen fühlten
und in welchem Ressort jede ihre individuellen Ressourcen ein-
bringen kann. Die Aufgaben Team und Vorstand wurden klarer
getrennt.

Der grösste Auftritt des Frauenhauses und der Beratungsstelle
gegen aussen ist der alljährliche Apéro im Herbst. Dieser fand
am 23.10. im Restaurant «Sonne» in Uster statt. Viele Besuche-
rInnen kamen, um dem engagierten Vortrag der Ustermer Hi-
storikerin Heidi Witzig zu hören. Auch Heidi Witzig vielen Dank
fürs Engagement!

Für den Vorstand
Romy Yagoubi

Die Vorstandsfrauen
Regula Langemann, Präsidentin

Annemarie Fankhauser

Romy Yagoubi

Claudia Hauser

Brigit Ruf

Verena Kocher, Interessentin

Bericht aus dem Vorstand
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Damit Schutzmassnahmen lückenlos greifen und Gewaltdelikte
verhindert werden können, bedarf es unterschiedlicher Mass-
nahmen auf verschiedenen Ebenen, auch in verschiedenen
Rechtsbereichen. Das geltende Recht bietet bis heute keine spe-
zielle Massnahme, um den Opfern häuslicher Gewalt, meist
Frauen und Kinder, genügend Schutz zu bieten. Es benötigt des-
halb koordinierte Massnahmen, um der häuslichen Gewalt wirk-
sam zu begegnen. Mit neuen Rechtsgrundlagen, die durch Sen-
sibilisierungs- und Lobbyarbeit der Frauenhäuser und Bera-
tungsstellen, vom Bund und den Kantonen nun geschaffen wer-
den, werden weitere Meilensteine gesetzt in der Bekämpfung
und zum Schutz der Opfer von häuslicher Gewalt. 

Der soziale Nahraum, die Partnerschaft oder die Familie,
sind Bereiche des Vertrauens, der Verständigung und der Für-
sorge. Die Wirklichkeit sieht jedoch oft anders aus. Häusliche 
Gewalt ist heute ein alltägliches Phänomen das jede und jeden
treffen kann. Aus Studien geht hervor, dass mehr als eine von
fünf Frauen körperliche, psychische und oder sexuelle Gewalt
durch ihren Partner erleiden musste. Im Jahre 2003 benötigten
in der Schweiz über 1 000 Frauen und ebenso viele  Kinder den
Schutz eines Frauenhauses. Im Zürcher Oberland konnten 
14 Frauen und 20 Kinder Schutz und Sicherheit geboten werden.
139 Beratungen fanden ambulant auf der Beratungsstelle, 377 im

Frauenhaus und 1299 am Telefon statt. Noch vor wenigen Jah-
ren war das Thema tabuisiert. Nicht zuletzt Dank grossem Ein-
satz der Frauenbewegung toleriert ein Grossteil der Gesellschaft
nicht mehr, dass Täter von Gewalthandlungen unter den Schutz
der Privatsphäre gestellt werden. In diesem Sinne muss auch die
häusliche Gewalt, obschon sie durch eine enge Gefühlsbezie-
hung zwischen Täter und Opfer gekennzeichnet ist, als Problem
der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit gesehen werden. Die
Opfer müssen geschützt werden!

Oft werden betroffene Frauen jahrelang von ihren Partnern
geschlagen, erniedrigt, bedroht und gedemütigt. Und immer
wieder versuchen sie, der Gewalt zu entkommen. Sie wenden
sich an Familienangehörige, Freunde, Nachbarinnen und Fach-
personen. Manchmal mit Erfolg. Doch sehr oft aber auch werden
sie mit Unverständnis, Misstrauen, Fehleinschätzungen kon-
frontiert. Die gewaltbetroffene Frau fühlt sich allein gelassen,
missverstanden, nicht ernst genommen. Das Ausmass und die
Komplexität der häuslichen Gewalt richtig einzuschätzen und
anschaulich zu machen, ist sehr schwierig.

Langjährige Erfahrung zeigt auf, dass der häuslichen Gewalt
nur dann entgegengewirkt werden kann, wenn ihr auf verschie-
denen Ebenen begegnet wird. Wir Fachfrauen betonen, dass
häusliche Gewalt immer in einem Gesamtkontext gesehen werden

muss. Sie dauert häufig über Jahre und verbirgt eine lange 
Gewaltgeschichte. Häusliche Gewalt ist nie eine angemessene
Reaktion und unentschuldbar. Zudem ist sie ein Wiederholungs-
delikt. Allen Erfahrungen nach eskaliert die Gewalt im Laufe der
Zeit und nimmt an Häufigkeit und Brutalität zu. Die Gewalt-
anwendung wird immer massiver und kann mit schweren
Verletzungen oder Tod enden. In der Schweiz z.B. werden pro
Jahr mehr als 40 Frauen von ihren Partnern umgebracht. Häus-
liche Gewalt darf nicht weiter als privates, sondern muss als
gesellschaftliches Problem betrachtet werden, welches uns alle
angeht. Entsprechend müssen Gesetze verändert und somit
Interventionen koordiniert und verbessert werden. Die Täter
müssen klar belangt und sanktioniert werden.

In vielen Kantonen herrscht grosser Spardruck. Dieser führt
dazu, dass die Frauenhäuser, obwohl klar und absolut als not-
wendig anerkannt, immer wieder ums Überleben kämpfen
müssen. – Frage: Wie viel ist unserem Staat der Schutz und die
Sicherheit von Frauen und Kindern wert? Gleichzeitig gibt es
auch ermutigende Zeichen, so z.B. die grössere Bereitschaft der
Behörden, auf die Erfahrung und das Wissen der Fachfrauen der
Frauenhäuser zurückzugreifen. Die Konferenz der kantonalen
PolizeidirektorInnen führte im 2003 diverse Weiterbildungen
zum Thema «häusliche Gewalt» durch, um ihre Einsätze bei
häuslicher Gewalt zu verbessern und zu koordinieren. Folgende

parlamentarische Initiativen, die ebenfalls einen grossen Beitrag
zur Bekämpfung der häuslichen Gewalt beitragen werden, sind
zur Zeit noch hängig. Dies sind:

Ein vom Zivilstand unabhängiges Aufenthaltsrecht 
für Migrantinnen
Offizialisierung von leichter Körperverletzung und Tätlichkeiten
in Ehe und Partnerschaft und ehelicher Vergewaltigung
Dabei werden die in der Ehe und Partnerschaft begangene 
sexuelle Nötigung und die Vergewaltigung, die bisher nur auf 
Antrag verfolgt wurde, zu Offizialdelikten erhoben. Die zwischen
Ehegatten und Lebenspartnern begangenen einfachen Körper
verletzungen, wiederholten Tätlichkeiten und Drohungen 
werden ebenfalls zu Offizialdelikten.
Schutz vor Gewalt im sozialen Nahraum 
(Einführung Artikel 28b im Zivilgesetzbuch)
Wegweisungsgesetz nach österreichischem Vorbild und dem 
Wegweisungsgesetz im Kanton St. Gallen, welches erlaubt, 
den Täter sofort aus der gemeinsamen Wohnung zu verweisen
und ein Kontaktverbot auszusprechen.
Unterstützung der Frauenhäuser
Der Bund soll die Voraussetzung für eine finanzielle 
Unterstützung der Frauenhäuser in der Schweiz schaffen. 

Wir Fachfrauen der Frauenhäuser weisen darauf hin, dass der
Bedarf an Frauenhäusern, trotz Rechtsgrundlagen, die in den

Folgenreiche Veränderungen in der Welt der Gesetzesgrundlagen
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Das Frauenhaus Zürcher Oberland deckt vor allem die vier Bezirke
Uster, Hinwil, Pfäffikon und Meilen ab. Wir betreiben eines von ins-
gesamt achtzehn Häusern in der Schweiz und Liechtenstein. In der
diesjährigen Statistik zeigt sich, dass wir oft Frauen und Kinder aus
dem übrigen Kanton Zürich, aber auch aus anderen Kantonen
Schutz und Sicherheit geboten haben. Dieses Phänomen ist, u.a.
auch mit dem stark reduzierten Betrieb des Frauenhauses Zürich,
zu erklären. Viele Anfragen wurden dadurch an die übrigen Frau-
enhäuser, so auch an das Frauenhaus Zürcher Oberland gemacht.
Das veränderte die Statistik in Bezug zu früheren Jahren. Nichts
desto trotz stellt sich uns die Frage, warum die Zahl der Frauen aus
dem Oberland sich reduzierten. Unsere Analyse führte uns zu der
Hypothese, dass wir wohl einen grossen Bekanntheitsgrad bei 
offiziellen Stellen geniessen, es jedoch durchaus möglich ist, dass
dieser Bekanntheitsgrad bei den betroffenen Frauen nicht derselbe
ist. Das gehört zu unseren Prioritäten im 2004. Wir werden Mass-
nahmen treffen, dem entgegen zu wirken. Anbetracht dessen, dass
jede fünfte Frau von häuslicher Gewalt betroffen ist, kann das Zür-
cher Oberland wohl keine Ausnahme sein. Vereinzelte Gemeinden
haben sich – zu unserer grossen Freude – dazu entschlossen, uns
finanziell zu unterstützen. Einzelne sogar mit namhaften Beträgen
und wiederkehrend (Betriebsbeiträge siehe Anhang). Dafür sind
wir dankbar! Uns ist es auch aus diesem Grund ein grosses Anlie-

Unsere ambulante Beratungsstelle bietet den grossen Vorteil,
dass sich Frauen in schwierigen Beziehungen, in denen sie von
psychischer, physischer, sexueller, struktureller oder ökono-
mischer Gewalt betroffen sind anonym, kostenlos und ohne
Handlungszwang fachlich kompetent beraten lassen können.
Dies verhalf auch im 2003 vielen Frauen zu wirkungsvoller Unter-
stützung. Die betroffene Frau kommt zu uns, weil sie oftmals
nicht mehr weiss, dass sie neben den Pflichten auch Rechte hat
und dass es nicht «normal» ist, wenn der Ehemann z.B. ihre
Krankenkasse seit Monaten nicht mehr bezahlt, ihr ständig die
Nachrichten auf dem Handy und ihre Handtasche kontrolliert. Ihr
kein Haushaltsgeld - geschweige denn Geld für ihre privaten 
Sachen – gibt. Sie in der Nacht regelmässig wegen Nichtigkeiten
weckt, oder ihr täglich ins Büro telefoniert, um sicher zu gehen,
dass sie sich auch da befindet. Ein wichtiger Aspekt in der Bera-
tung ist es, die Frauen zu bestärken und gemeinsam mit ihnen
den Bezug zur Realität wieder herzustellen. Oftmals kann der Ein-
tritt ins Frauenhaus abgewendet werden. Durch gezielte Beratung
und Planung können mögliche Folgekonsequenzen im Vorfeld
abgewendet werden und die Frau kann einen sicheren Weg für
sich und die Kinder organisieren. In vielen Beratungen geht es
auch darum, eine so genannte Triage zu veranlassen. Das heisst,
es werden ihr wichtige Adressen u.a. von Ärztinnen, Anwältinnen

Bericht der Beratungsstelle 

Bericht aus dem Frauenhaus
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nächsten Jahren eingeführt werden, nicht abnehmen wird und
diese spezifische Unterstützungsmöglichkeit für gewaltbe-
troffene Frauen und deren Kinder nach wie vor nötig sein wird.
Ein Aufenthalt in einem Frauenhaus hilft den oftmals stark trau-
matisierten Frauen und ihren Kindern, mit professioneller 
Betreuung und Beratung eine gewisse Stabilisierung des Trau-
mas zu erreichen. Sie können in kleinen ersten Schritten die er-
lebte Gewalt verarbeiten, zur Ruhe kommen und ohne Druck
Entscheidungen fällen. Die bestehenden spezifischen Bera-
tungsstellen müssen ausgebaut und erweitert werden. Die be-
troffenen Frauen, involvierten Institutionen, Angehörigen etc.
benötigen fachliche Beratung. Für die Information und Beratung
von gewaltbetroffenen sowie auch gewaltausübenden Personen
ist ein spezifisches Wissen unumgänglich. Eine spezialisierte
Beratung ist entsprechend sehr wichtig. Beratung und Informa-
tion allein genügen jedoch nicht, auch die Koordination unter den
involvierten Stellen (Polizei, Justiz, Beratungsstellen, Frauen-
häuser, medizinische Dienste etc.) ist zu gewährleisten. Den-
noch bleibt offen, wie sehr Gesetze und Bestimmungen die
Frauen und Kinder wirklich schützen können. So lange der
Angst der Opfer weniger Gehör geschenkt wird, so lange die Be-
teuerungen der Täter mehr Gewicht haben, so lange werden die
Frauen ihren Männern und dem hiesigen Rechtssystem ausge-
liefert sein. Ein Problem, das uns alle angeht!

gen, das Thema «häusliche Gewalt» in erster Linie im Zürcher
Oberland anzugehen, und dazu einen Beitrag gemäss unserer
Stellenthematik zu leisten. Betroffene Frauen und ihre Kinder,
welche bei uns Unterschlupf finden, sind nach wie vor nicht fest-
zumachen an Herkunft oder Schichtzughörigkeit. Jede kann es
treffen und dem möchten wir gemäss unserem Auftrag Rechnung
tragen. 



Frauenhäuser haben es in der Öffentlichkeit nicht leicht, denn sie
überbringen mit der «guten» Botschaft («wir helfen») immer auch
die «schlechte» («wir helfen den Opfern männlicher Gewalt»).
Schon ihre Existenz ruft bei vielen das schlechte Gewissen hervor. 

Für uns im Frauenhaus und der Beratungsstelle im Zürcher
Oberland ist es wichtig, mit Öffentlichkeitsarbeit den Bekannt-
heitsgrad von uns zu erhöhen, die Bedeutung und den Nutzen
unseres Frauenhauses und der Beratungsstelle herzustellen,
Vertrauen im politisch-sozialen Umfeld aufzubauen, unsere 
Anliegen und Ziele überzeugend zu vertreten und Unterstützer-
Innen-Netzwerke aufzubauen, sowohl für die notwendige Sensi-
bilisierungs- und Lobbyarbeit, wie auch zur finanziellen Unter-
stützung.

Viele Medien unterstützten uns im 2003 mit differenzierten
Berichterstattungen. Ein Höhepunkt war der von den Stellenlei-
terinnen organisierte alljährliche Apéro zum Thema «Psychia-
trisierung von Frauen im Kontext von häuslicher Gewalt» mit 
Referaten aus der täglichen Arbeit der Stellenleiterinnen sowie
einem spannenden und aufschlussreichen Referat von der
Historikerin Heidi Witzig. Obwohl im Editorial bereits erwähnt,
sind die Organisatoren des Open Air Gossau, die uns ideell wie
auch finanziell mit dem Überschuss ihres alljährlichen und tollen
Open Airs unterstützten, nicht zu vergessen.

Zürcher Oberland
Die Stellenleiterinnen vernetzten sich auch in diesem Jahr wenn
immer möglich mit anderen Institutionen. Aus zeitlichen Grün-
den war die Teilnahme an  Treffen leider nicht immer möglich.
Durch die Arbeit mit den Klientinnen bestand jedoch regen und
direkten Kontakt zu einzelnen Stellen. U.a. ermöglichte auch der
unter Öffentlichkeitsarbeit erwähnte Apéro weitere Vernetzun-
gen und Kontakte mit Stellen im Zürcher Oberland.

Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz
und Lichtenstein
Eine der Stellenleiterinnen des Frauenhauses Zürcher Oberland
nahm an den sechs Koordinations- und Arbeitstreffen der Dele-
gierten teil. Durch die Professionalisierungen und vielen struk-
turellen Veränderungen in einzelnen Frauenhäusern musste 
anfangs Jahr viel Zeit für DAO-Strukturveränderungen aufge-
wendet werden. Das Jahr brachte zudem viel Auseinanderset-
zung und Einmischung in die Politik. Die DAO bezog zu den Parla-
mentarischen Initiativen zu Offizialisierung, Schutz vor Gewalt im
Nahraum, Zivilstand-unabhängiges Aufenthaltsrecht für Migran-
tinnen und Unterstützung der Frauenhäuser (s. Seite 2/3 zu
Rechtsgrundlagen) Stellung und nahm teilweise aktiv mit Lobby-
arbeit bei der Ausarbeitung der einzelnen Vorlagen teil. Nebst
Strukturarbeiten und politischer Arbeit dienten die Basistreffen

Vernetzung

Öffentlichkeitsarbeit 
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oder wichtige Stellen im bestehenden sozialen Netz vermittelt.
Gerade weil unsere Dienstleistung anonym und kostenlos für die
betroffenen Frauen ist, wird sie genutzt und bestätigt uns in der
Notwendigkeit unserer Arbeit. Sehr oft wünschen die Frauen
auch telefonische Beratung. Dies ermöglicht ihnen noch anony-
mer zu bleiben und dass sie allenfalls für ihre Kinder keinen
Hüteplatz organisieren müssen. Oftmals ist dies auch die einzi-
ge Kontaktmöglichkeit gegen aussen, da der Partner alle ihre
Aussenkontakte aufs Strengste kontrolliert. Auch telefonisch kann
eine betroffene Frau kompetent beraten und unterstützt werden.
Oftmals ist dies eine erste Überlebenshilfe. Die Beratungsstelle,
inkl. die telefonischen Beratungen sind wie bereits erwähnt, für
die betroffenen Frauen kostenlos. Umso mehr wissen wir, die für
uns sehr wertvolle Unterstützung durch finanzielle Spenden als
überlebenswichtiger Faktor zu schätzen! (Spenden siehe An-
hang)

auch zum Austausch thematischer Inhalte aus dem Arbeitsall-
tag der Frauenhäuser.

Arbeitsgruppe Gewaltschutznorm
Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Gewaltschutznorm traf sich
auch im 2003 zu mehreren Arbeitssitzungen. Die Arbeitsgruppe
machte viel Lobbyarbeit bei den ParlamentarierInnen. Die Kom-
mission für Rechtsfragen des Nationalrates hat sich im Sommer 03
dem Vorentwurf eines Artikels 28b des Zivilgesetzbuches 
angenommen und eröffnete im Herbst das Vernehmlassungs-
verfahren. Die Vorlage dient dem Schutz der Opfer häuslicher
Gewalt (s. Seite 2 zu Rechtsgrundlagen). Claudia Hauser arbei-
tete in der Arbeitsgruppe aktiv mit. Mit dieser Vorlage wurde ein
erneuter Meilenstein gesetzt zum Schutz gewaltbetroffener
Frauen und Kinder.

Kantonale Kooperationsgremium 
gegen häusliche Gewalt (siehe auch Jahresbericht 2002) 
In Zusammenarbeit mit verschiedenen kantonalen Stellen, u.a.
die IST (Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt des Kantons
Zürich) und aus dem Bereich Justiz und Polizei, der Frauenhäu-
ser und der Opferberatungsstellen wird ein Optionspapier zu 
einem kantonalen Gewaltschutzgesetz erarbeitet. Das Frauen-
haus und die Beratungsstelle im Zürcher Oberland arbeitet in den
Vernetzungssitzungen im Bereich Opferschutz und flankieren-
den Massnahmen mit. 



Vielen herzlichen Dank! 

Im letzten Jahr verbuchten wir bezüglich der eingegangenen
Spenden die Wertschätzung und das Vertrauen in unsere Arbeit!
Mehr als erwartet wurden wir von vielen privaten und öffent-
lichen Personen, von Vereinen und Stiftungen, wie auch von 
reformierten und katholischen Kirchgemeinden grosszügig 
finanziell unterstützt! Heidi Witzig spendete uns ihr Referat vom
Apéro. Die detaillierte namentliche Aufführung finden Sie im 
Anhang.

Dieser grosse Spendenerfolg wurde in der Buchhaltung pri-
mär in Rückstellungen abgebucht. Rückstellungen bieten uns
bei einer Finanzknappheit  die Sicherheit, den Betrieb noch für
ca. 4 Monate zu sichern. Dies wiederum relativiert die Höhe der
Summe. Leider können Spenden nicht als jährlich wiederkeh-
rend budgetiert werden. Und trotzdem hoffen wir natürlich sehr,
dass das Frauenhaus und die Beratungsstelle auch im 2004 das
Vertrauen aller Spenderinnen und Spender erhalten wird und
der Spendenerfolg nicht minder sein wird. Wir sind darauf an-
gewiesen!

Kommentar zu Spendenerfolg und zu den Betriebsbeiträgen
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Zunehmend werden wir auch von einzelnen Gemeinden mit Be-
triebsbeiträgen unterstützt. Zum Teil sind sie wiederkehrend für
einige Jahre. Die Höhe der Gelder variiert. Wir freuen uns grund-
sätzlich über diese Entwicklung und hoffen, dass der finanzielle
Beitrag sich weiter entwickeln und etablieren wird. 

Neu gewährt uns der Kanton Zürich einen Staatsbeitrag an
die ungedeckten Betriebskosten, rückwirkend für 2002. (Vor-
aussichtliche Dauer bis 2007.)

Für den gesamten Jahresbericht
Die Stellenleiterinnen

Claudia Hauser
Kranken- und Gesundheitsschwester AKP/SRK und NDS 
in feministischem Projektmanagement, Hochschule für 
soziale Arbeit Luzern

Brigit Ruf
Sozialpädagogin HFS und NDS in feministischem 
Projektmanagement, Hochschule für soziale Arbeit Luzern,
Supervisorin i.A. IEF, Zürich



Bilanz 31.12.2003

AKTIVEN

Kasse 605.40
Postkonto 165’158.52
Bankkonto 100’052.10
Debitoren (inkl. Verrechnungssteuer) 42’464.60
Trans. Aktiv 10’250.00

Summe AKTIVEN 318’530.62

PASSIVEN

Vereinsvermögen 67’132.62
Trans. Passiv 2‘221.45
Kreditoren 20’858.65
Rückstellungen Kinderprojekt 20’000.00
Rückstellungen Website 5’000.00
Rückstellung Betriebserweiterung 40’000.00
Reserven 160’000.00
Gewinn 3’317.90

Summe PASSIVEN 318’530.62

Erfolgsrechnung 1.1.2003 - 31.12.2003

AUFWAND

Personalkosten 242’849.25
Frauenhaus 33’966.70
Beratungsstelle 14’483.25
Öffentlichkeitsarbeit 16’691.05
Gewinn 3’317.90

Total Aufwand 311.308.15

ERTRAG

Taggelder 139’229.85
Betriebsbeiträge 73’030.00
Mitgliederbeiträge 3’450,00
Spenden 94’381.80
Diverse Einnahmen 1’216.50

Total Ertrag 311’308.15

Bilanz und Erfolgsrechnung

PERSONALAUFWAND
Löhne total (Stellenleitung, Haushalt, Kindermann) 282’260.00
Sozialleistungen 42’000.00   
Honorare an Dritte (Übersetzungen) 1’000.00   
Qualitätssicherung (Weiterbildung, Lit., Supervision etc.) 7’000.00   
Total 332’260.00   

SACHAUFWAND

Miete Frauenhaus 24'000.00
Nebenkosten 5'000.00
Miete Beratungsstelle (inkl.Nebenkosten) 3'600.00
Unterhalt und Reparaturen 6’000.00   
Versicherungen 500.00   
Telefon Büro 8’000.00   
Büromaterial und Informatik 4’000.00
Neuanschaffungen/Materialkosten 3'000.00
Kinderprojekt Auslagen 2'000.00
Haushalt Auslagen 1’000.00
Projekte Frauenhaus 5'000.00
Fundraising-Massnahmen 4'000.00
Web-Site Entwicklung und Aufwand 1’600.00
Öffentlichkeitsarbeit, Prävention, Information 8'000.00
Diverses 2'500.00
Abrechnungskonto 1’750.00
Abschreibung 1’750.00

Total 81’700.00

BETRIEBSAUFWAND TOTAL

Total budgetierter Personalaufwand 332’260.00   
Total budgetierter Sachaufwand 81’700.00   

Total 413’960.00   

Ausgaben Einnahme

Total Personalaufwand 332’260.00   
Total Betriebsaufwand 81’700.00   
Betriebsbeiträge Gemeinden 20’000,00   
Kantonsbeitrag 30’000.00
Taggelder Frauenhaus 70 % Auslastung 227’556.00   
Vereinsbeiträge 5'000.00   
Spenden 100'000.00 

Total 413’960.00   382’556.00   

Verlust 31’404.00   

Budget 2004

Finanzierung 2004
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Spendenverdankung
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SpenderInnen ab Fr. 500.–
Frau A. Angst, Fehraltorf
Frau K. Buser, Embrach
Frau G. Cronenberg, Winterthur
Frau A. Jenni, Ottikon
Frau E. Meienhofer, Rüti
Frau M. Métry-Kläui, Rüti
Fam. Ch.+P. Notter-Gebhardt, Bubikon
Frau L. Overdulve, Wermatswil
Frau R. Schuler, Pfaffhausen
Frau H. Witzig, Uster
Herr E. Wegmann-Baier, Tagelswangen
Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Uster
Ref. Kirche Schwerzenbach
Frauenverein Dorf-+Obermeilen
Gemeinütziger Frauenverein, Brockenstube, Rapperswil
Frauenverein Gossau
Frauenverein Oberuster-Nossikon, Uster
Frauengemeinschaft Bruder Klaus, Emmenbrücke
Frau Dr. med. B. Schmid, Wila
Frauenverein Oetwil am See
Evang. Ref. Kirchgemeinde, Rüti
Lismigruppe Frauenverein, Embrach
Evang. Ref. Kirchgemeinde Rüti
Frauenverein Rüti-Tann

ab Fr. 1000.–
Herr E. Wegmann-Baier, Tagelswangen
Herr P.Gaille, Pfäffikon
Dachorganisation Brockenstube Mittelleimbach, Zürich
Ev. Ref. Kirchgemeinde, Wald
Röm.-Kath. Kirchgemeinde, Wetzikon
Frauenverein Uster
Frauenverein Männedorf
Frauenverein Gutenswil
Frauenverein Ottikon
Frau+Herr L.+E. Walt-Bachmann, Glattbrugg
Frauenverein Girenbad
Frau E. Marzorati, Bäretswil
Gemeinnütziger Frauenverein Küsnacht
Röm.-Kath. Kirchgemeinde, Pfäffikon
Winterhilfe Kanton Zürich, Wetzikon
Ev. Ref. Kirchgemeinde, Rüti
Winterhilfe Bezirk Hinwil
Frauenverein Russikon
Openair Gossau
Stiftung Binelli und Ehrsam, Zürich
Moritz und Elsa von Kuffner Stiftung
Chramschopf Zollikerberg (Sonderverkauf)
Frauenverein Russikon, Christkindlimärt 2003

ab Fr. 10'000.–

Ernst Göhner Stiftung, Zug
Avina Stiftung
Roger Haus-Stiftung
Wohlfartsstiftung des Vereines Zürcher Brockenhaus, Zürich
Stiftung Frauenhaus Zürich
Zangger-Weber Stiftung

Betriebsbeiträge 2003

Staatsbeitrag des Kanton Zürich 30’000.00
Finanzamt Wetzikon 9’700.00
Gemeinde Hinwil 5’000.00
Finanzverwaltung Rüti 5’000.00
Gemeindekassieramt Freienbach, Pfäffikon 5’000.00
Gemeinde Pfäffikon 3’000.00
Finanzverwaltung Dürnten 2’000.00
Politische Gemeinde Fehraltorf 2’000.00
Finanzabteilung Gemeinde Zollikon 2’000.00
Gemeinde Fällanden 1’000.00
Finanzverwaltung Stadt Uster 1’000.00
Gemeindekasse Lindau 1’000.00
Politische Gemeinde Herrliberg 1’000.00
Politische Gemeinde Fischenthal 830.00
Politische Gemeinde Schwerzenbach 800.00
Finanzverwaltung Wald 800.00
Finanzverwaltung Stadt Rapperswil 600.00
Gemeindekasse Seegräben 500.00
Gemeindeverwaltung Greifensee 500.00
Finanzverwaltung Uetikon am See 300.00
Gemeinde Hombrechtikon 250.00
Politische Gemeinde Wila 200.00
Politische Gemeinde Bubikon 200.00
Politische Gemeinde Gossau 150.00
Politische Gemeinde Sternenberg 100.00
Politische Gemeinde Hittnau 100.00

Total 73’030.00



Wie bereits im 2002 konnten wir auch fürs 2003 einen ausge-
glichenen Jahresabschluss vorlegen. Wie erhofft, haben die 
Gemeinden im Zürcher Oberland uns vermehrt unterstützt. 
Private Spenderinnen und Spender, Frauenvereine und andere
Vereine, kirchliche Institutionen und Stiftungen haben ebenfalls
mitgeholfen, das Überleben des  Frauenhauses und der Bera-
tungsstelle zu gewährleisten. Die Rechnung wurde von den 
Revisorinnen Katharina Schlegel und Hedy Keller abgenommen.

Uster, Mitte März 2004
Gabi Weder

Kommentar zur Jahresrechnung 2003 
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übr. Kt. ZH auss. Kt. ZH Ausland

Januar 32 49 23 0 54 39 0 1 0 14 8 1 0 0 6 0 5

Februar 49 70 41 1 52 30 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0

März 30 45 30 6 68 42 4 1 0 21 10 0 0 0 0 0 0

April 25 57 22 2 44 20 8 2 0 10 4 2 0 0 0 0 0

Mai 0 0 0 7 43 22 11 0 0 19 8 2 0 0 0 0 0

Juni 73 58 16 1 60 26 2 20 0 24 14 1 0 0 0 0 0

Juli 35 36 3 0 21 11 2 7 0 21 7 5 0 0 0 0 0

August 45 50 2 2 28 10 0 19 0 27 18 2 0 0 0 0 0

September 49 19 26 10 80 54 3 27 5 31 17 6 0 0 0 0 0

Oktober 69 65 33 1 34 22 1 21 0 24 11 5 0 0 0 0 0

November 42 78 0 0 10 5 0 38 0 20 14 1 0 0 2 0 0

Dezember 38 59 0 3 12 5 0 22 3 24 20 3 0 0 0 0 0

Total 487   586 196 33 506    268 31 158 8  247 140 28 0 0 8 0 5
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Uster Pfäffikon Hinwil Meilen

Januar 32 49 0 5 37 14 2 0 0 3 2 0 0 1 19 7 2 0 0 0 0 0

Februar 49 70 0 3 26 6 4 0 0 2 0 0 0 3 9 1 0 0 0 3 1 0

März 30 45 0 0 15 6 0 0 4 5 0 0 0 1 16 2 0 0 0 0 0 0

April 25 57 0 1 20 5 1 0 0 7 1 0 0 3 14 2 1 0 0 0 0 0

Mai 0 0 0 5 24 9 0 0 0 5 0 0 0 4 19 32 0 1 3 1 1 0

Juni 73 58 0 5 22 6 2 0 1 6 0 0 9 6 25 7 1 0 2 5 2 0

Juli 35 36 0 7 11 4 0 0 0 6 0 0 8 3 15 3 0 0 0 2 0 0

August 45 50 5 5 28 11 0 0 0 4 1 0 0 3 25 6 2 0 0 1 0 0

September 49 19 0  6 33 13 6 0 0 5 1 0 0 5 28 14 6 0 0 1 0 0

Oktober 69 65 0 8 12 4 0 0 1 8 1 0 0 1     19    11 4 0 0 0 0 0

November 42 78 0  7 17 3 0 0 0 4 0 0 0 3 10 5 2 0 0 1 1 0

Dezember 38 59 0 0 7 1 0 0 1 6 0 0 0 1 11 3 0 0 0 1 0 0

Total 487  586 5  52 252 82 15 0 7 61 6 0 17 34 210 93 18 1 5 15 5 0
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Beratungen pro Bereich    Total

Frauenhaus 377
Ambulant 139
Telefon 1 299

Institutionen 612
Nachbetreuung 97
Internet

Total Beratungen 2 524

Anzahl Frauen und Kinder

Total Frauen im Frauenhaus 14
Total Kinder im Frauenhaus 20
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Beratungen übrige Region Kanton Zürich Beratungen ausserhalb Kanton Zürich 

Beratungen im Frauenhaus nach Berzirk Beratungen ambulant nach Bezirk
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Beratungen im Ausland
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